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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 19. Oktober 1981

zur Änderung der Richtlinie 79/695/EWG zur Harmonisierung der Verfahren für die
Überführung von Waren in den zollrechtlich freien Verkehr

( 81 /853 /EWG)

ist jedoch nötig, die Ungleichheiten in der Behandlung
aufgrund der erheblichen Unterschiede in den Rechts
und VerwaltungsVorschriften der Mitgliedstaaten über
die Überführung von Waren in den zollrechtlich freien
Verkehr so rasch wie möglich zu beseitigen.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 100 ,

auf Vorschlag der Kommission ( x),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
•schusses ( 3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Richtlinie 79/695/EWG des Rates vom 24 . Juli
1979 zur Harmonisierung der Verfahren für die Über
führung von Waren in den zollrechtlich freien Ver
kehr ( 4 ) bestimmt in Artikel 27 Absatz 1 , daß die Mit
gliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen treffen, um
dieser Richtlinie spätestens sechs Monate nach der
Veröffentlichung einer Verordnung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften nachzukommen, in der
die Voraussetzungen festgelegt werden, unter denen eine
Person eine Zollerklärung abgeben kann .

Der Rat hat die genannte Verordnung nicht innerhalb
der ursprünglich vorgesehenen Fristen angenommen. Es

Obwohl nach der Richtlinie 79/695/EWG nicht die
Harmonisierung aller in den Mitgliedstaaten bei der
Überführung von Waren in den zollrechtlich freien
Verkehr zu beachtenden Vorschriften möglich ist, weil
eine Gemeinschaftsregelung über die Voraussetzungen,
unter denen eine Person eine Zollanmeldung abgeben
kann, fehlt, sollten die Vorschriften dieser Richtlinie
bereits jetzt angewendet werden. Daher ist es ange
bracht, genau festzulegen, bis zu welchem Zeitpunkt die
Mitgliedstaaten spätestens die Maßnahmen in Kraft
gesetzt haben müssen, die erforderlich sind, um der
Richtlinie 79/695/EWG nachzukommen. Der Zeit
punkt, bis zu dem die tatsächliche Anwendung der Arti
kel 17 bis 22 der Richtlinie hinausgeschoben werden
kann, braucht jedoch nicht geändert zu werden —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1(*) ABl . Nr. C 61 vom 20. 3 . 1981 , S. 5
( 2) ABl . Nr. C 260 vom 12 . 10 . 1981 , S. 111 .
(3) ABl Nr. C 189 vom 30 . 7 . 1981 , S. 14 Artikel 27 Absatz 1 Unterabsätze 1 und 2 der Richtlinie

79/695/EWG wird durch folgenden Unterabsatz ersetzt :(4) ABI . Nr . L 205 vom 13 . 8 . 1979, S. 19 .
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' „Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Geschehen zu Luxemburg am 19 . Oktober 1981 .
Maßnahmen, um dieser Richtlinie spätestens am
1 . Juli 1982 nachzukommen". .

Im Namen des Rates

Artikel 2 Der Präsident
Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. P. WALKER
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RICHTLINIE DES RATES

vom 19. Oktober 1981

zur Anpassung, aufgrund des Beitritts Griechenlands, der Richtlinie 79/409/EWG über die
Erhaltung der wildlebenden Vogelarten'

( 81 /854/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

Die Anhänge I bis III der Richtlinie 79/409/EWG wer
den durch die Anhänge I bis III dieser Richtlinie ersetzt .

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 235 ,

auf Vorschlag der Kommission, .

Artikel 2

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1),

in der Erwägung, daß die Anhänge zur Richtlinie
79/409/EWG ( 2) aufgrund des Beitritts Griechenlands
angepaßt werden müssen —

Geschehen zu Luxemburg am 19 . Oktober 1981 .

Im Namen des Rates
Der Präsident

P. WALKER

1 1 ) ABl . Nr.. C 144 vom 15 . 6 . 1981 , S. 37 .
( 2) ABl. Nr. L 103 vom 25 . 4 . 1979, S. 1 .
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Belgique/ België Danmark Deutschland Ελλάς France Ireland Italia Luxembourg Nederland United Kingdom
25 . Cynus olor +

26 . Anser brachyrhynchus + + + +

27 . Anser albifrons + + + + +· + + +

28 . Branta bernicla + +
/

29 . Netta rufina +

30 . Aythya marila + + + + + + + +

31 . Somateria mollissima + + +

32 . Clangula hyemalis + + + +

33 . Melanitta nigra + + + + +

34 . Melanitta fusca : + + ■ + -f +

35 . Buccephala clangula + + + + +

36 . Mergus serrator + +

37 . Mergus merganser +, +

38 . Bonasia bonasia ( Tetrastes ~
bonasia )

+
-

39 . Tetrao tetrix ( Lyrurus tetrix ) + + or + c? + +

40 . Tetrao urogallus + <? + d + +

41 . Alectoris barbara +

42 . Coturnix coturnix + + +

43 . Meleagris gallopavo +

44 . Rallus aquaticus + +

45 . Gallinula chloropus + + + + +

46 . Haematopus ostralegus + +

47 . Pluvialis apricaria + + + + + + +

48 . Pluvialis squatarola ♦ + +

49 . Vanellus vanellus + 4", + + + + ¡

50 . Calidris canutus + +

51 . Philomachus pugnax + +

52 . Limosa limosa + + +

53 . Limosa lapponica H"' + + +

54 . Numenius phaeopus 4- + . +

55 . Numenius arquata + + + + +

56 . Tringa erythropus + +

57 . Tringa totanus + + + +

58 . Tringa nebularia + +

59 . Larus ridibundus + +

60 . Larus canus + ' +

61 . Larus fuscus H" +
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Belgique/ België Danmark Deutschland, Ελλάς France Ireland Italia Luxembourg Nederland United ,Kingdom
62 . Larus argentatus + +

63 . Larus marinus + +

64 . Columba oenas + +

65 . Streptopelia decaoctoa + + +

66 . Streptopelia turtur + + +

67 . Alauda arvensis + + ' +

68 . Turdus merula + + +

69 . Turdus pilaris + + +

70 . Turdus philomelos + + +

71 . Turdus iliacus + + +

72 . Turdus viscivorus + +

+ = Medlemsstater , som i overensstemmelse med artikel 7 , stk . 3 , kan give tilladelse til jagt på de anførte arter .

+ = Mitgliedstaaten , die nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung der aufgeführten Arten zulassen können .

+ = Κράτη μέλη πού δύνανται νά επιτρέψουν , σύμφωνα μέ τό άρθρο 7 παράγραφος 3 , τό κυνήγι των ειδών πού
απαριθμούνται .

+ = Member States which under Article 7 ( 3 ) may authorize hunting of the species listed .

+ = Etats membres pouvant autoriser , conformément à l'article 7 paragraphe 3 , la chasse des espèces énumérées .

+ = Stati membri che possono autorizzare , conformemente all'articolo 7 , paragrafo 3 , la caccia delle specie elencate .

+ = Lid-Staten die overeenkomstig artikel 7 , lid 3 , toestemming mogen geven tot het jagen op de genoemde soorten .
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RICHTLINIE DES RATES

vom 19. Oktober 1981

zur wegen des Beitritts Griechenlands erforderlichen Anpassung der Richtlinie 79/869/EWG
über die Meßmethoden sowie über die Häufigkeit der Probenahmen und der Analysen des

Oberflächenwassers für die Trinkwassergewinnung in den Mitgliedstaaten

( 81 /855/EWG)

achtet es der Rat für notwendig, von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 11 Absatz 2 der Richtlinie 79/869/EWG wird
„41 Stimmen" durch „45 Stimmen" ersetzt .

Artikel 2

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die Artikel
100 und 235 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Um dem Beitritt Griechenlands zu den Europäischen
Gemeinschaften Rechnung zu tragen, muß Artikel 11
Absatz 2 der Richtlinie 79/869/EWG des Rates vom
9 . Oktober 1979 über die Meßmethoden sowie über die
Häufigkeit der Probenahmen und der Analysen des
Oberflächenwassers für die Trinkwassergewinnung in
den Mitgliedstaaten ( 2) angepaßt werden.

Gemäß Artikel 198 Absatz 1 des Vertrages hat der Rat
den Kommissionsvorschlag dem Wirtschäfts- und So
zialausschuß zur Stellungnahme unterbreitet. Dem

^ Ausschuß war es nicht möglich, seine Stellungnahme
innerhalb der ihm vom Rat gesetzten Frist abzugeben.
Artikel 198 Absatz 2 des Vertrages gestattet es dem Rat,
das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt zu
lassen . Angesichts der Bedeutung einer raschen Be
schlußfassung über die erforderlichen Änderungen er

Diese Richtlinie wird am 1 . Januar 1981 wirksam.

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 19 . Oktober 1981

Im Namen des Rates

Der Präsident

P. WALKER

(!) ABl . Nr. C 144 vom 15 . 6 . 1981 , S. 36 .
( 2) ABl . Nr. L 271 vom 29. 10 . 1979, S. 44.
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ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 19. Oktober 1981

zur wegen des Beitritts Griechenlands erforderlichen Anpassung der Entscheidung
77/795/EWG zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens zum Informationsaustausch

über die Qualität des Oberflächensüßwassers in der Gemeinschaft

( 81 /856/EWG)

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Anhang I der Entscheidung 77/795/EWG wird die im
Anhang der vorliegenden Entscheidung enthaltene Liste
zwischen der Liste für Dänemark und der Liste für
Frankreich eingefügt.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 235 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Um dem Beitritt Griechenlands zu den Europäischen
Gemeinschaften Rechnung zu tragen, muß Anhang I der
Entscheidung 77/795/EWG des Rates vom 12 . Dezem
ber 1977 zur Einführung eines gemeinsamen Verfahrens
zum Informationsaustausch über die Qualität des Ober
ljächensüßwassers in der Gemeinschaft ( 2) angepaßt
werden —

Artikel 2

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 19 . Oktober 1981 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

P. WALKER

(!) ABl. Nr. C 144 vom 15 . 6 . 1981 , S. 37.
(2) ABl . Nr. L 334 vom 24 . 12 . 1977, S. 29 .

ANHANG

GRIECHENLAND

Probenahme- oder Meßstationen Flüsse

Drama Brücke Papades ( Ol ) ( 30 km nach Eintritt in griechisches Gebiet ) Nestos

Serres Brücke Sidirokastro ( 02 ) ( 18 km nach Eintritt in griechisches Gebiet ) Strymon

Thessaloniki Punkt 61 , 500 km auf der Linie Thessaloniki-Idomeni ( 03 ) ( 10 km nach
Eintritt in griechisches Gebiet ) Axios

Kozani Moni Ilarion ( 04 ) oberhalb des Reservoirs, Polyphyte ( 150 km vor der
Mündung) Aliakmon

Larissa Wasserturm der Gemeinde Larissa ( 05 ) ( 50 km vor der Mündung) Pinios

Agrinion Kastraki ( 06 ) unterhalb des Reservoirs ( 50 km vor der Mündung) Acheloos
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RICHTLINIE DES RATES

vom 19. Oktober 1981 '

zur wegen des Beitritts Griechenlands erforderlichen Anpassung der Richtlinie 80/779/EWG
über Grenzwerte und Leitwerte der Luftqualität für Schwefeldioxid und Schwefelstaub

( 81 /857/EWG)

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

Artikel 1

In Artikel 14 Absatz 2 der Richtlinie 80/779/EWG wird
„41 Stimmen" durch „45 Stimmen" ersetzt .

Artikel 2

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft , insbesondere auf die
Artikel 100 und 235 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

Um dem Beitritt Griechenlands zu den Europäischen
Gemeinschaften Rechnung zu tragen, muß Artikel 14
Absatz 2 der Richtlinie 80/779/EWG des Rates vom
15 . Juli 1980 über Grenzwerte und Leitwerte der Luft
qualität für Schwefeldioxid und Schwefelstaub ( 2) ange
paßt werden.

Gemäß Artikel 198 Absatz 1 des Vertrages hat der Rat
den Kommissionsvorschlag dem Wirtschafts- und So
zialausschuß zur Stellungnahme unterbreitet. Dem
Ausschuß war es nicht möglich, seine Stellungnahme
innerhalb der ihm vom Rat gesetzten Frist abzugeben.
Artikel 198 Absatz 2 des Vertrages gestattet es dem Rat,
das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt zu
lassen. Angesichts der Bedeutung einer raschen Be
schlußfassung über die erforderlichen Änderungen er
achtet es der Rat für notwendig, von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen —

Diese Richtlinie wird am 1 . Januar 1981 wirksam.

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

v

Geschehen zu Luxemburg am . 19 . Oktober 1981 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

P. WALKER

Í 1) ABl. Nr. C 144 vom 15 . 6 . 1981 , S. 37.
( 2) ABl . -Nr . L 229 vom 30 . 8 . 1980 , S. 30 .
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RICHTLINIE DES RATES

vom 19. Oktober 1981

zur wegen des Beitritts Griechenlands erforderlichen Anpassung der Richtlinie 80/778/EWG
über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

( 81 /858/EWG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

In, Artikel 15 Absatz 2 der Richtlinie 80/778/EWG wird
„einundvierzig Stimmen" durch „fünfundvierzig Stim
men" ersetzt.

V

Artikel 2

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf die
Artikel 100 und 235 ,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 1),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Um dem Beitritt Griechenlands zu den Europäischen
Gemeinschaften Rechnung zu tragen, muß Artikel 15
Absatz 2 der Richtlinie 80/778 /EWG des Rates vom
15 . Juli 1980 über die Qualität von Wasser für den
menschlichen Gebrauch^ 2 ) angepaßt werden.

Gemäß Artikel 198 Absatz 1 des Vertrages hat der Rat
den Kommissionsvorschlag dem Wirtschafts- und So
zialausschuß zur Stellungnahme unterbreitet. Dem
Ausschuß war es nicht möglich , seine Stellungnahme
innerhalb der ihm vom Rat gesetzten Frist abzugeben .
Artikel 198 Absatz 2 des Vertrages gestattet es dem Rat,
das Fehlen einer Stellungnahme unberücksichtigt zu
lassen. Angesichts der Bedeutung einer raschen Be

1 schlußfassung über die erforderlichen Änderungen er
achtet es der Rat für notwendig, von dieser Möglichkeit
Gebrauch zu machen -—

Diese Richtlinie wird am 1 . Januar 1981 wirksam.

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 19 . Oktober 1981 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

P. WALKER

i 1 ) ABl. Nr . C 144 vom 15 . 6 . 1981 , S. 37.
(2) ABl . Nr. L 229 vom 30 . 8 . 1980 , S. 11 .
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ENTSCHEIDUNG DES RATES

vom 19. Oktober 1981

über die Bestimmung und Arbeitsweise eines Verbindungslaboratoriums für die klassische
Schweinepest

( 81 /859/EWG)

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

Artikel 2

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Richtlinie 80/217/EWG des Rates vom
22 . Januar 1980 über Maßnahmen der Gemeinschaft
zur Bekämpfung der klassischen Schweinepest ( 1), insbe
sondere auf Artikel 11 Absatz 2 ,

auf Vorschlag der Kommission,
«

Das in Artikel 1 benannte Verbindungslaboratorium hat
folgende Aufgaben:

1 . Koordinierung der Methoden für die Diagnose der
klassischen Schweinepest in den Mitgliedstaaten,
insbesondere

a) Aufbewahrung und Abgabe der Zellkulturen für
die Diagnose,

b) Charakterisierung, Aufbewahrung und Abgabe
von Virusstämmen der klassischen Schweinepest
für serologische Tests und die Herstellung von
Antiserum,

c) Abgabe von Vergleichsseren, konjugierten Seren
und anderen Vergleichsreagenzien an die einzel
staatlichen Laboratorien im Hinblick auf eine
Normung der Tests und Reagenzien, die in den
einzelnen Mitgliedstaaten verwendet werden,

d) Zusammenstellung und Aufbewahrung einer
Sammlung von Virusarten der klassischen
Schweinepest,

e) Durchführung periodischer gemeinschafdicher
Vergleichstests,

f) Zusammenfassung des Daten- und Informa
tionsguts über die Diagnoseverfahren und die
Ergebnisse der durchgeführten Tests;

2 . Vorbereitung von Ausbildungs- und Weiterbildungs
lehrgängen für Labordiagnostiker im Hinblick auf
die Harmonisierung der Diagnoseverfahren.

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments ( 2),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die in der Richtlinie 80/217/EWG vorgesehenen
Maßnahmen machen eine Harmonisierung der Labor
methoden und Tverfahren für die Diagnose der klassi
schen Schweinepest erforderlich.

Die für diese Diagnose erforderlichen Antigene und
Erzeugnisse, die in den einzelstaadichen Laboratorien
verwendet werden, müssen die gleichen Merkmale
haben.

Die Verbindung zwischen den Laboratorien, die in den
Mitgliedstaaten mit der Diagnose der klassischen
Schweinepest beauftragt sind, muß einem hochspeziali
sierten Laboratorium übertragen werden, das mit den
erforderlichen Anlagen für die Herstellung und Aufbe
wahrung der unerläßlichen biologischen Erzeugnisse
ausgerüstet ist —

Artikel 3

HAT FOLGENDE ENTSCHEIDUNG ERLASSEN: Die Mittel für die Ausgaben im Rahmen der in Artikel 2
vorgesehenen Maßnahmen werden im Einzelplan
„Kommission" des Gesamthaushaltsplans der Europä
ischen Gemeinschaften verbucht.Artikel 1

Artikel 4
Die Verbindung zwischen den einzelstaatlichen Schwei
nepestlaboratorien wird vom' Laboratorium des Instituts
für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover
wahrgenommen. Die Durchführung der in Artikel 2 vorgesehenen Maß

nahmen wird durch den Abschluß eines Vertrages zwi
schen der Kommission und den für das in Artikel 1
bezeichnete Laboratorium verantwortlichen Stellen
gewährleistet.

(!) ABl . Nr. L 47 vom 21 . 2 . 1980, S. 11 .
( 2) ABl . Nr. C 172 vom 13 . 7 . 1981 , S. 107.
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Artikel 6Artikel 5

Die in dieser Entscheidung vorgesehenen Maßnahmen
sind auf einen Zeitraum von fünf Jahren ab dem Zeit
punkt der Unterzeichnung des Vertrages nach Artikel 4
begrenzt.

Der Rat beschließt vor Ablauf dieser Fünfjahresfrist auf
Vorschlag der Kommission mit qualifizierter Mehrheit
darüber, ob die Laufzeit dieser Maßnahme zu verlän
gern bzw. ob diese Entscheidung zu ändern ist .

Diese Entscheidung ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Luxemburg am 19 . Oktober 1981 .

Im Namen des Rates
Der Präsident

P. WALKER
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BESCHLUSS DES RATES

vom 19 . Oktober 1981

über den Abschluß des Abkommens in Form eines Briefwechsels zur Änderung des
Abkommens zur zwischenzeitlichen Verlängerung des Protokolls im Anhang zu dem Ab
kommen zwischen der Regierung der Republik Senegal und der Europäischen Wirtschafts

gemeinschaft über die Fischerei vor der senegalesischen Küste

( 81 /860/EWG)

zusätzliche zwischenzeitliche Dauer von zwei Monaten
zu verlängern —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Das Abkommen in Form eines Briefwechsels zur Ände
rung des Abkommens zur zwischenzeitlichen Verlänge
rung des Protokolls im Anhang zu dem Abkommen
zwischen der Regierung der Repubik Senegal und der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über die Fische
rei vor der senegalesischen Küste wird im Namen der
Gemeinschaft genehmigt.

Der Wortlaut des Abkommens ist diesem Beschluß bei
gefügt.

DER RAT DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf dfcn Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft,,

gestützt auf das Abkommen zwischen der Regierung der
Republik Senegal ünd der Europäischen Wirtschaftsge
meinschaft über die Fischerei vor der senegalesischen
Küste ( 1), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 2 ,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Gemeinschaft und Senegal sind in die Verhandlun
gen gemäß Artikel 17 Absatz 2 des genannten Abkom
mens eingetreten, um die in den Anhängen oder in dem
in Artikel 9 des Abkommens genannten Protokoll erfor
derlichen Änderungen oder Zusätze festzulegen.

Durch den Beschluß 81/600/EWG ( 2) ist das Abkom
men in Form eines Briefwechsels zur zwischenzeitlichen
Verlängerung des Protokolls im Anhang zu dem ge
nannten Abkommen genehmigt worden.

Das genannte Protokoll ist in Erwartung der endgülti
gen Ergebnisse dieser Verhandlungen für eine zwischen
zeitliche Dauer von drei Monaten bis zum 15 . Septem
ber 1981 verlängert worden.

Die Beratungen sind nicht vor dem 15 . September 1981
abgeschlossen worden. Die beiden Parteien sind deshalb
übereingekommen, das genannte Protokoll um eine

Artikel 2

Der Präsident des Rates wird ermächtigt, die Personen
zu bestellen, die befugt sind, das Abkommen rechtsver
bindlich für die Gemeinschaft zu unterzeichnen .

Geschehen zu Luxemburg am 19 . Oktober 1981 .

Im Namen des Rates

Der Präsident

P. WALKER

D ABl . Nr . L 226 vom 29 . 8 . 1980, S. 17.
(2) ABl . Nr. L 220 vom 6 . 8 . 1981 , S. 34 .
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ABKOMMEN

in Form eines Briefwechsels zur Änderung des Abkommens zur zwischenzeitlichen
Verlängerung des Protokolls im Anhang zu dem Abkommen zwischen der Regierung der
Republik Senegal und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft über die Fischerei vor der

senegalesischen Küste

A. Schreiben der Gemeinschaft

Herr !

Ich beehre mich, zu bestätigen, daß wir übereingekommen sind, das Abkommen über die
zwischenzeitliche Verlängerung des Protokolls im Anhang zu dem Fischereiabkommen zwi
schen der Regierung der Republik Senegal und der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft
wie folgt zu ändern :

Im ersten Satz von Ziffer 1 des vorgenannten Abkommens werden die Worte „für eine
Dauer von drei Monaten" durch die Worte „für eine Dauer von fünf Monaten" ersetzt.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den .Eingang dieses Schreibens bestätigen würden.

Genehmigen Sie , Herr , den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung.

Im Namen des Rates
der Europäischen Gemeinschaften

B. Schreiben der Regierung der Republik Senegal

Herr !

Ich beehre mich, den Eingang Ihres heutigen Schreibens mit folgendem Inhalt zu bestätigen :

„Ich beehre mich, zu bestätigen, daß wir übereingekommen sind, das Abkommen über
die zwischenzeitliche Verlängerung des Protokolls im Anhang zu dem Fischereiabkom
men zwischen der Regierung der Republik Senegal und der Europäischen Wirtschafts
gemeinschaft wie folgt zu ändern :
Im ersten Satz von Ziffer 1 des vorgenannten Abkommens werden die Worte ,für eine
Dauer von drei Monaten' durch die Worte ,für eine Dauer von fünf Monaten' ersetzt .

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie den Eingang dieses Schreibens bestätigen würden."

Genehmigen Sie, Herr , den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung .

Für die Regierung
der Republik Senegal
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